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KENNEN SIE FORSCHUNGSDATEN.INFO?
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IHR HINTERGRUND

A. Forschung

B. FDM-Personal

C. Bibliothek

D. Rechenzentrum

E. Sonstiges
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ÜBER FORSCHUNGSDATEN.INFO
Zentrale deutschsprachige FDM-Informationsplattform

20 Partnerinstitutionen

Beteiligung von ca. 30 FDM-ExpertInnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

FDM-Kalender

FDM-News

Angebote gegliedert nach 
Themen
Wissenschaftsbereichen
FDM im deutschsprachigen Raum 
Praxis kompakt
Zudem: News und Kalender für Veranstaltungen
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https://www.forschungsdaten.info/



KALENDER UND NEWS
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https://www.forschungsdaten.info/nachrichten/
https://www.forschungsdaten.info/kalender-index/



THEMENBEREICH
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https://www.forschungsdaten.info/themen/



DATENSCHUTZ
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PERSONENBEZOGENE FORSCHUNGSDATEN 
PUBLIZIEREN
Wann kann ich personenbezogene Daten veröffentlichen?

1. Betroffene haben in die Veröffentlichung eingewilligt 

2. Daten sind anonym

3. Publikation ist für die „Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der 
Zeitgeschichte unerlässlich“
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GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Europäische Datenschutzgrundverordnung

Bundesdatenschutzgesetz

Landesdatenschutzgesetzte
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DIE EUROPÄISCHE 
DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG
Die DSGVO gilt, wenn mindestens eine dieser Bedingungen zutrifft (Art. 3 DSGVO):

 die Verantwortlichen haben einer Niederlassung innerhalb der EU und die 
Datenverarbeitung findet im Rahmen der Tätigkeiten dieser Niederlassung statt

 die Betroffenen befinden sich in der EU (gilt auch für Nicht-EU-Bürger)

 wenn eine Datenverarbeitung an einem Ort stattfindet, der dem Recht eines EU-
Mitgliedstaats unterliegt
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RECHTMÄßIGKEIT DER DATENVERARBEITUNG 
NACH ART. 6 DSGVO
Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:

 die betroffene Person hat wirksam eingewilligt

 die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags oder für vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich (auf 
Initiative der betroffenen Person)

 der Verantwortliche ist rechtlich zur Verarbeitung verpflichtet (z.B. ein Einwohnermeldeamt)

 durch die Verarbeitung werden lebenswichtige Interessen von Personen geschützt

 die Verarbeitung liegt im öffentlichen Interesse bzw. erfolgt in Ausübung öffentlicher Gewalt

 die Verarbeitung liegt in einem „berechtigten Interesse“ des Verantwortlichen, das die Interessen, 
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegt (für öffentliche Stellen und somit auch 
für staatliche Universitäten gilt diese Rechtsgrundlage ausdrücklich nicht!)
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RECHTE DER BETROFFENEN (NACH DSVGO)

 Recht auf Widerruf der Einwilligung (Art. 7)

 Recht auf Auskunft (Art. 15)

 Recht auf Berichtigung (Art. 16)

 Recht auf Löschung (Art. 17)

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18)

 Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21)
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GRUNDSÄTZE NACH ART. 5, ABS. 1 DSGVO

Wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden, sind folgende Grundsätze zu beachten: 

 Rechtmäßigkeit ist gegeben  (wirksame Einwilligung oder andere gesetzliche Grundlage vorhanden)

 Verarbeitung erfolgt nach Treu und Glauben, Transparenz ggü. den Betroffenen

 Verarbeitung ausschließlich zu einem klar definierten Zweck

 Es werden nicht mehr Daten verarbeitet, als zur Erreichung des Zwecks unbedingt nötig

 Sachliche Richtigkeit der Daten wird gewährleisten

 Daten nur so lange speichern, wie zum Erreichen des Zwecks bzw. zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben nötig

 Durch technische und organisatorische Maßnahmen wird Schutz vor Verlust, Missbrauch und unbefugtem 
Zugriff sichergestellt
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FALLBEISPIEL

Susanne Qualitas, eine Soziologin an der Universität Bern, interviewt 200 junge 
Erwachsene in Konstanz zu ihrem Freizeitverhalten. Sie befragt sie u.a. zu 
Medienkonsum, sportlichen und künstlerischen Aktivitäten, aber auch zu ihrem 
Freundeskreis und ihrer familiären Situation. 

Die Interviews werden gefilmt und anschließend transkribiert. Außerdem führt Frau 
Qualitas eine Liste mit Namen, Kontaktdaten, Alter, Geschlecht und Beruf der 
Interviewten. Nach Abschluss Ihres Forschungsprojekts plant sie eine Veröffentlichung 
der Daten.

1) Ist die DSGVO anwendbar?

2) Unter welchen Voraussetzungen dürfen die Daten veröffentlicht werden?
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FALLBEISPIEL: LÖSUNG

Anwendbarkeit der DSGVO:

Sachlich: Es handelt sich um personenbezogene Daten (Name, Kontaktdaten, Alter, Geschlecht, ec.).

Räumlich: Zumindest die Datenerhebung findet in Deutschland statt (Art. 3 Abs. 2 lit. b DSGVO), 
damit ist europäisches Datenschutzrecht (DSGVO) anwendbar. Zudem gilt das BDSG.

Voraussetzungen für die Veröffentlichung der Daten:

Option 1: Vollständige Anonymisierung der Daten. Gleichwohl muss aber auch die Erhebung und 
Verarbeitung der Daten vor der Anonymisierung erlaubt gewesen sein (Einwilligung der 
Interviewten einholen).

Option 2: Ein Erlaubnistatbestand rechtfertigt dies. Insbesondere: Einwilligung der Interviewten in 
die Datenpublikation. Selbst dann empfiehlt sich aber die Daten zumindest zu pseudonymisieren, 
da Studienteilnehmer*innen kaum mit der ungeschützten Verbreitung ihrer Namen und 
Kontaktdaten einverstanden sein werden.
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INFORMIERTE EINWILLIGUNG
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§
§

dringend empfohlen

Einwilligung
------------
------------
----
------------
-------

§

keine andere gesetzliche Grundlage

andere gesetzliche Grundlage unklar

andere gesetzliche Grundlage eindeutig



FORMALE ANFORDERUNGEN FÜR EINE WIRKSAME 
EINWILLIGUNG

1. Einwilligung in nachweisbarer Form (z.B. schriftlich, Bild- oder Tonaufnahme)

2. leicht verständliche, der Zielgruppe angemessene Sprache (gilt auch für 
Begleitinformationen) 

3. Begleitinformationen:
detailliert, präzise, transparent und leicht zugänglich

4. Trennung von Einwilligung und Informationsteil

5. Recht auf  Widerruf  hervorheben
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Einwilligung
------------
-------
--------------
-------------
-----

------- ---------- --- -------
--- --- -------- --------- ---
--- ---- -- --- -------- - ---
-- --- -------- --- - -------
---- ----- --

Widerruf
------ --- --- --- -- -
--- --- --- ----- --



MITZUTEILENDE INFORMATIONEN

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und ggf. seines Vertreters

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Zweck(e) und Art der Verarbeitung (insb. Speicherdauer)

 rechtliche Grundlage der Verarbeitung

Rechte des Betroffenen ggü. dem Verantwortlichen

Hinweis auf Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde
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DATEN ANONYMISIEREN
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Name: Max 
Mustermann

Max 
Muster-
mann

Person identifiziert

ID: XY1

Schlüsselliste
ID       Name
XY1    Mustermann, Max
ZW2   Erkannt, Meike
AD9   Ohnesinn, Horst

Person identifizierbar

Max 
Muster-
mann

§
Gegenstand der 

Datenschutzgesetze

anonym
Geschlecht: weiblich

 Daten sind anonym, wenn sie sich nicht (mehr) einer natürlichen Person zuordnen lassen und ein solcher Bezug auch nicht (wieder)hergestellt werden kann. 

 Absolute Anonymität kann selten garantiert werden, da es mit aktuellen (oder zukünftigen!) elektronischen Hilfsmitteln und Datensammlungen oft möglich 
ist, eine Person  zu identifizieren.

 Daten sind „faktisch“ anonym, solange der Aufwand für die Identifizierung einer Person so groß wäre, dass eine De-Anonymisierung extrem unwahrscheinlich 
ist.



ANONYMISIERUNGSVERFAHREN

 Merkmale durch ähnliche Angabe mit vergleichbaren Eigenschaften 1:1 ersetzen 
(Beruf: Maler  Beruf: Lackierer)

 Merkmale durch eine breitere Kategorie ersetzen (Beruf: Maler  Beruf: 
Handwerker)

 Merkmale durch Merkmalsbezeichnung ersetzen (Beruf: Maler  [Beruf])

 Merkmale ersatzlos löschen / schwärzen (Beruf: Maler  xxxx)
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PSEUDONYMISIERUNG

Anonymisierungsprotokoll

 Merkmale werden durch ähnliche Angaben mit vergleichbaren Eigenschaften 1:1 ersetzt

 Protokoll hält fest, welche Originaldaten durch welche Pseudonyme ersetzt wurden

Schlüsselliste

 Den betroffenen Personen wird ein Pseudonym zugeordnet.

 Auf Fragebögen etc. erscheinen keine Namen der Betroffenen, sondern ausschließlich die Pseudonyme

 Eine Schlüsselliste hält fest, welches Pseudonym zu welcher natürlichen Person gehört

Achtung!

Anonymisierungsprotokolle und Schlüssellisten dürfen nur angefertigt und aufbewahrt werden, wenn für 
den Forschungszweck oder zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben eine spätere De-Anonymisierung 
erforderlich werden kann.
Sie müssen an einem sicheren Ort und von den Daten selbst strikt getrennt aufbewahrt werden!
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VERGRÖBERN PERSONENBEZOGENER MERKMALE

Erheben Sie Daten nur in dem Detailgrad, wie es für den Forschungszweck nötig ist! 
Wenn Sie existierende Daten nachnutzen:
 nicht benötigte Merkmale löschen
 Unnötig detaillierte Angaben vergröbern
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Originaldaten

Alter: 34

Geschlecht: weiblich

Anschrift: Hinter dem Mond 42, 99999 Kuhkaff

Bundesland: Bayern

Branche: Unternehmensberatung

Arbeitgeber: Grasshopper Consulting GmbH, München

Brutto-Jahreseinkommen: 436.000 €

 über eine Kombination der Merkmale wäre die betroffene Person 
vermutlich schnell identifizierbar

vergröberte Daten

Altersgruppe: 30-39

Geschlecht: weiblich

Bundesland (Wohnort): Bayern

Bundesland (Arbeitsort): Bayern

Branche: Unternehmensberatung

Arbeitgeber: mittelgroße Firma, 50-200 Angestellte

Brutto-Jahreseinkommen: 250.000-500.000 €

 durch die Vergröberung einiger Merkmale ist eine Identifikation 
der betroffenen Person unwahrscheinlich



LÖSCHEN PERSONENBEZOGENER MERKMALE

Digitale Texte: Löschen
Platzhalter

Papier: Schwärzen

Scans oder Bilder: Ausschneiden
Übermalen

Ton: Auspiepen

Achten Sie darauf, dass das Endprodukt nicht noch die ursprünglichen Informationen 
(z.B. in einer separaten Ebene) enthält!
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Bild: Frauke Ziedorn, CC BY-NC-ND 4.0

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode


MEHR INFORMATIONEN

Informationen aus:

Vertiefungskurs „Umgang mit personenbezogenen Forschungsdaten“

Volker Soßna und Frauke Ziedorn,

Service-Team Forschungsdaten, Leibniz Universität Hannover

https://www.fdm.uni-hannover.de/de/veranstaltungen/kurs-persbez-
forschungsdaten/
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https://www.fdm.uni-hannover.de/de/veranstaltungen/kurs-persbez-forschungsdaten/


ARTIKEL ZUM THEMA
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RECHTE &PFLICHTE
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https://www.forschungsdaten.info/themen/rechte-und-pflichten/

https://www.forschungsdaten.info/praxis-kompakt/forschungsdaten-quizfragen/rechte-und-
pflichten/



Informationsangebote
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Newsletter der Redaktion: 
https://www.forschungsdaten.info/
kontakt/forschungsdateninfo-
aktuell/

https://www.forschungsdaten.info/kontakt/forschungsdateninfo-aktuell/


Informationsangebote
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Postkarten

Twitteraccount @ForschDatenInfo



VIELEN DANK! elisabeth.boeker@uni.kn
kontakt@forschungsdaten.info
forschungsdaten.info
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mailto:elisabeth.boeker@uni.kn
mailto:kontakt@forschungsdaten.info


WIR FREUEN UNS AUF 
DIE DISKUSSION

Frauke Ziedorn,
Peter Brettschneider & 
Dr. Elisabeth Böker
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BETEILIGTE & FÖRDERER
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Gefördert durch: 
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